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BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES 2022 DER ZOO KREFELD 
GGMBH IM KREFELDER AMTSBLATT 
Der Jahresabschluss 2022 der Zoo Krefeld gGmbH ist wie folgt 
bekannt zu machen:

Die Stadt Krefeld und die Zoofreunde Krefeld e.V. haben als 
Gesellschafter der Zoo Krefeld gGmbH am 13.03.2024 folgende 
Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 mit einer 
Bilanzsumme von € 9.725.982,13 und einem Jahresüber-
schuss in Höhe von € 36.566,43 wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von € 36.566,43 wird mit 
dem Gewinnvortrag in von Höhe von € 499.766,04 verrech-
net und der Gesamtbetrag in Höhe von € 536.332,47 auf 
das neue Geschäftsjahr vorgetragen.

3. Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2022 Ent-
lastung erteilt.

4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlas-
tung erteilt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
08.04.2024 bis 12.04.2024 in den Geschäftsräumen des Zoos 
an der Uerdinger Str. 377, 47800 Krefeld, zur Einsichtnahme 
aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM GmbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 
47800 Krefeld, hat zu dem oben genannten vollständigen Jah-
resabschluss am 30. Mai 2023 folgenden Bestätigungsvermerk 
erteilt:

„Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Zoo Krefeld gGmbH - be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
- geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Zoo 
Krefeld gGmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse

 » entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den er-
gänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 und

 » vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie 
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als not-
wendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-
gen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 » identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse-
re Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, 
dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 » gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

 » beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzli-
chen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

 » ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 » beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresab-
schlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
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unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

 » beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

 » führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzli-
chen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsori-
entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-
wie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen un-
ter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, 
die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Krefeld, den 18.03.2024
Zoo Krefeld gGmbH
Dr. Stefanie Markowski
-Geschäftsführerin-

ÖFFENTLICHE BEKANNTGABE DER FERN-
WÄRMEVERSORGUNG NIEDERRHEIN 
GMBH AN IHRE FERNWÄRMEKUNDEN IN 
NEUKIRCHEN-VLUYN, KREFELD-BENRAD 
UND KREFELD-FISCHELN 
Änderung der Fernwärmepreise

(1) Die in den Preisänderungsklauseln enthaltenen Preisbe-
stimmungselemente der Preislisten 10 Neukirchen-Vluyn 
(TA 10), 15 Krefeld-Benrad (TA 15), 16 Krefeld-Fischeln (TA 
16), 16 Krefeld-Fischeln - Wilhelmstraße 92, 96, 102 - Ha-
felstraße 61-65 (TA 16(b)) und IIa – 16 SV (SV 16 (a)) ändern 
sich zum 01.04.2024 wie folgt:

Investitionsgüterindex 
von   121,4 (01/2023 - 06/2023)
auf   122,8 (07/2023 - 12/2023)

Holzindex 
von   134,1 (01/2023 - 06/2023)
auf   123,1 (07/2023 - 12/2023)

Wärmeindex 
von   164,9 (01/2023 - 06/2023)
auf   167,9 (07/2023 - 12/2023)

Erdgasindex 
von   221,9 (01/2023 - 06/2023)
auf   208,9 (07/2023 - 12/2023)
 

(2) Es ändern sich der Arbeitspreis, die Grund- und Verrech-
nungspreise. Der die Brennstoffkosten abdeckende Anteil 
des Arbeitspreises der Preislisten 10 Neukirchen-Vluyn (TA 
10), und 15 Krefeld-Benrad (TA 15) wird zu 100 % durch die 
Entwicklung des Erdgasindex bestimmt. Bei den Preislis-
ten 16 Krefeld-Fischeln (TA 16) und IIa – 16 SV (SV 16 (a)) 
wird der die Brennstoffkosten abdeckende Anteil des Ar-
beitspreises zu 59 % durch die Entwicklung des Erdgas-
index und zu 41 % durch die Entwicklung des Holzindex 
bestimmt. Bei der Preisliste 16 Krefeld-Fischeln - Wilhelm-
straße 92, 96, 102 - Hafelstraße 61-65 (TA 16(b)) wird der 
die Brennstoffkosten abdeckende Anteil des Arbeitsprei-
ses wird zu 100 % durch die Entwicklung des Erdgasindex 
bestimmt.

(3) Zum 01.04.2024 treten die neuen Preislisten in Kraft.

(4) Die gültigen neuen Preislisten liegen in unseren Geschäfts-
räumen aus und werden auf Anfrage zugeschickt.

Dinslaken, 28. März 2024
FERNWÄRMEVERSORGUNG NIEDERRHEIN GMBH

BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE OFFEN-
LEGUNG EINER GRENZNIEDERSCHRIFT 
IN DER GEMARKUNG TRAAR
Anlass der Liegenschaftsvermessung ist die Teilung / Vermes-
sung der Grenzen des Grundstücks Gemarkung Traar, Flur 64, 
Flurstück 166. 

Weil die Eigentümer eines angrenzenden Flurstücks als Betei-
ligte nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ermittelt wer-
den können, werden die Abmarkungen der Grundstücksgren-
zen durch Offenlegung bekannt gegeben.

Betroffen ist das in 47802 Krefeld gelegenen Grundstück mit der 
Katasterbezeichnung: 

Gemarkung Traar, Flur 64, Flurstück 96 

Dieses Grundstück grenzt an das vermessende Grundstück an.
Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung 
und das Liegenschaftskataster vom 5. März 2005 (Vermes-
sungs- und Katastergesetz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134), in 
der zur Zeit geltenden Fassung, erfolgt die Bekanntgabe des Er-
gebnisses der Grenzermittlung und der Abmarkung von Grund-
stücksgrenzen durch Offenlegung der Grenzniederschrift vom 
18.03.2024 zur Geschäftsbuchnummer 050587-230106 in der 
Zeit vom

01.04.2024 bis einschließlich 01.05.2024 
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in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurs 
Dipl.-Ing. Manfred Schehl, Güner Dyk 55, 47803 Krefeld

während der nachstehenden Servicezeiten:
Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr.

Während der Offenlegungszeiten ist die Grenzniederschrift zur 
Einsichtnahme bereitgestellt. Den betroffenen Eigentümern und 
Eigentümerinnen, Inhabern und Inhaberinnen grundstücksglei-
cher Rechte ist Gelegenheit gegeben, sich über das Ergebnis 
der Grenzermittlung und die Abmarkung unterrichten zu lassen. 
Um Wartezeiten zu verkürzen besteht die Möglichkeit einer Ter-
minabsprache. Diese kann telefonisch unter der Rufnummer 
02151-5650770 erfolgen.

Belehrung über den Rechtsbehelf gegen die Abmarkung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage beim Verwaltungs-gericht Düsseldorf in Düs-
seldorf erhoben werden. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erho-
ben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbei-
tung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert 
und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Ab-
satz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen be-
stimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechts-
verkehrs und über das besondere elektronische Behördenpost-
fach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom  
24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).

Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen der Klage und allen 
Schriftsätzen vorbehaltlich des § 55a Abs. 2 Satz 2 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) Abschriften für die übrigen Beteiligten
beigefügt werden (§ 81 VwGO).

Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden einer 
von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden sollte, so 
würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Gesonderte Hinweise zur Klageerhebung:
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de.

Informationen zur elektronischen Form und zum elektronischen 
Rechtsverkehr finden Sie u.a. auf der Homepage des Oberver-
waltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen. Die besonderen tech-
nischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt.
Diese öffentliche Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet 
unter https://www.krefeld.de/de/dienstleistungen/amtsblatt 
einsehen einsehbar.

Krefeld, den 19.03.2024
gez.
Dipl.-Ing.  Manfred Schehl
(Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur)

BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE 
VERÖFFENTLICHUNG DER BODEN-
RICHTWERTE 2024 SOWIE DES 
GRUNDSTÜCKSMARKTBERICHTES 2024

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Kre-
feld hat gemäß § 196 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§ 37 der Verordnung über die amtliche Grundstückswertermitt-
lung Nordrhein-Westfalen (GrundWertVO NRW) am 14.03.2024 
die Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2024 für das Stadt-
gebiet ermittelt und beschlossen. 

Bodenrichtwerte, wie auch Grundstückmarktbericht 2024 kön-
nen gebührenfrei über das Internetportal BORIS-NRW eingese-
hen bzw. als pdf-Dokument heruntergeladen werden. 

Zudem besteht die Möglichkeit, Bodenrichtwerte in der Ge-
schäftsstelle des Gutachterausschusses zu erfragen oder – gegen 
Gebühr – eine schriftliche Bodenrichtwertauskunft zu erhalten. 
Ebenso ist – gegen Gebühr – der Grundstücksmarktbericht in ge-
druckter Form erhältlich. 

Krefeld, den 14.03.2024
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte 
in der Stadt Krefeld

Frank Rühle
Vorsitzender

VERLUST EINES DIENSTAUSWEISES
Der Dienstausweis Nr. 350861, gültig bis 08/2024 des Herrn 
Jörg Willecke – Fachbereich 39 – Umwelt- und Verbraucher-
schutz - wird hiermit für ungültig erklärt.



79. Jahrgang Nummer 13 | Donnerstag, 28. März 2024 Seite 97

STADT KREFELD | PRESSE UND KOMMUNIKATION | TELEFON 0 21 51 86 14 02 | FAX 86 14 10 | MAIL: NACHRICHTEN@KREFELD.DE

K R E F E L D E R  A M T S B L A T T

„Krefelder Amtsblatt“ 
Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 87,20 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs 
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen 
unter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-
Klima-Apparatebau Krefeld

29.03. – 31.03.2024  
Akouz GmbH, Oberdiessemer Straße 46, 
47805 Krefeld 80 48 04

01.04.2024  
Frank Angele, Bruckersche Straße 198, 
47839 Krefeld  75 73 25

05.04. – 07.04.2024  
Ralf Esser, Rembertstraße 118,  55 79 10
47809 Krefeld  0172 200 59 54

Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprechpart-
ner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 
auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 
Er ist aktuell erreichbar 
montags bis donnerstags und sonntags 
von 8 bis 24 Uhr 
sowie freitags und samstags von 9 bis 1 Uhr
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 40 00
oder per E Mail unter KOD@krefeld.de
Außerhalb dieser Zeiten ist das ComCenter 
der Polizei unter der Rufnummer 0 21 51 / 63 40 
zu kontaktieren.


